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Vorwort

Гроссмеистер смотрел на пустую доску, на 
шестьдесять четыре абсолютно бесстрастных поля, 
способных вместить не только его собственную 
жизнь, но бесконечное число жизнеи, и зто 
бесконечное чередование светлых и тёмных полеи 
наполнило его благоговением и тихои радостью1. 

Die Idee zur vorliegenden Untersuchung entstand gegen Ende meiner juristi-
schen Magisterarbeit über Julians liber singularis de ambiguitatibus. Sollte Julian 
bei seinen Überlegungen tatsächlich von der stoischen Logik beeinflusst gewesen 
sein, wie dies Juan Miquel in seinem 1970 erschienenen Artikel vermutete, müss-
ten sich Spuren seiner Kenntnisse auch in seinen übrigen Schriften finden lassen, 
es sei denn, sein liber singularis wäre bloß eine vereinzelte Übung ohne weiteren 
Belang für sein juristisches Denken geblieben. Eine erste Durchsicht von Julians 
Digensten förderte eine größere Anzahl von Stellen zutage, welche mit der Logik 
in Verbindung gebracht werden können. Es stellte sich schnell heraus, dass eine 
Untersuchung nach rein logischen, von modernen Gesichtspunkten gesteuerten 
Kriterien nicht angemessen sein konnte. Obwohl die Arbeit nach der exegetischen 
Methode vorgeht, knüpft sie folglich auch an weitere Erkenntnisse aus der antiken 
Philosophie und der Rechtstheorie an. Spezialisten dieser Gebiete werden manche 
der einschlägigen Literatur entlehnten Positionen kritisch hinterfragen wollen. Sie 
mögen die oft verkürzte, durchaus opportunistisch auf die späteren exegetischen 
Anwendungen ausgerichtete Darstellung verzeihen, welche manche interessante 
Kontroverse in der Literatur ausblendet, ging es mir doch nicht darum, ein weite-
res Handbuch der antiken Logik zusammenzustellen. Die romanistisch geprägten 
Leser dürfen einen Beitrag zur Methode eines herausragenden römischen Juristen  
aus besonderer Perspektive erwarten. Sie werden en passant auch einige kontro-
verse Positionen zur Natur des römischen Rechts wiedererkennen.

Mein besonderer Dank gilt Frau Prof. Dr. Ulrike Babusiaux, die mit ihren Vor-
lesungen und Seminaren mein Interesse für das römische Recht geweckt hat. Sie 
machte mich nicht nur auf Julians liber singularis aufmerksam, sondern begleitete 
den Fortgang meiner Arbeit mit stetigem Interesse und großer Offenheit. Ihre kon-

 1 „Der Großmeister blickte auf das leere Brett, auf die 64 absolut leidenschaftslosen Fel-
der, in der Lage, nicht nur sein eigenes Leben, sondern eine unendliche Anzahl von Leben in 
sich zu fassen, und diese unendliche Abfolge von hellen und dunklen Feldern erfüllte ihn mit 
Ehrfurcht und stiller Freude“. – Wassilij Aksjonow, Der Sieg, Eine Erzählung mit Übertrei-
bungen, 1965.
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struktiven Kommentare zu mehreren fortlaufenden Entwürfen beförderten nicht 
nur das finale Zusammenwachsen der einzelnen Kapitel. Sie sorgten auch immer 
wieder für eine – hoffentlich – ausreichend kritische Distanz zur Logik und zur  
Mathematik als meinem ersten Studienfach, deren Denkweise ich wohl nicht im-
mer entfliehen konnte. Herrn Prof. Dr. Wolfgang Ernst danke ich für die Über-
nahme des Koreferats und wertvolle kritische Anmerkungen. Ebenfalls zu Dank 
verpflichtet bin ich Herrn Prof. Dr. Matthias Armgardt, der mich an zahlreiche 
interdisziplinäre Studien zur Logik im Recht heranführte und mich als Gast im 
interdisziplinären, deutsch-französischen Projekt JuriLog begrüßte, welches sich 
zum Ziel setzt, die Berührungspunkte zwischen Logik und Rechtswissenschaft zu 
erforschen. Herrn Prof. Dr. Wolfgang Kaiser gebührt Dank für seine Gastfreund-
schaft und die Möglichkeit, in der wunderbaren Atmosphäre der Bibliothek seines 
Instituts an der Universität Freiburg i. Br. an der Fertigstellung der Druckfassung 
zu arbeiten. Der Universität Zürich schließlich danke ich für die finanzielle Un-
terstützung meiner Dissertation, die es mir erlaubte, mich weitgehend unbelastet 
ganz ihrer Ausarbeitung zu widmen2.

Zürich, im Januar 2014 Markus Winkler

 2 Forschungskredit der Universität Zürich, FK-13–011.
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Kapitel 1

Einführung

A. Fragestellungen

Neben dem monumentalen, wirkungsmächtigen Hauptwerk seiner Digesten 
in 90 Büchern1 verfasste der hochklassische Jurist Salvius Julianus2 auch eine 
kleine, mit Blick auf seine Textmasse gar verschwindend kleine Einzelschrift mit 
dem Titel liber singularis de ambiguitatibus3. Diese Schrift galt der Forschung 
lange Zeit als sonderbar und rätselhaft4, bis es Miquel gelang, mit seinem 1970 
erschienenen Beitrag zum Einfluss der stoischen Logik auf die römische Juris-
prudenz etwas Licht ins Dunkel zu werfen5. Seine Schrift schloss er mit der Ver-
mutung ab, die römischen Juristen seien fähig gewesen, „axiomatisch zu denken“, 
eine Beschreibung, die er im Sinne Viehwegs verstanden haben wollte6. Diese 
Vermutung, welche in der Folge eine neue, von der Vorstellung eines axiomati-
schen Aufbaus des Rechts unabhängige Konkretisierung erfahren soll, wird sich 
als Leitmotiv durch die ganze Arbeit ziehen. Miquels Lösungsansatz, zur Inter-

 1 Wieacker (2006), S. 101 sieht in Julians Digesten das Hauptwerk der hochklassischen 
Rechtsliteratur, das eine eigene Gattung der Fachliteratur begründete, „die Amtsrecht, Zivil-
recht und Kaiserrecht in einem sehr lockeren Gesamtrahmen zusammenfasst“. Siehe auch 
Schulz (1961), S. 290 f.; Bund (1976), S. 431 ff.
 2 Mit vollem Namen Lucius Octavius Cornelius Publius Salvius Iulianus Aemilianus. Seine 
Lebensdaten und wichtigsten Stationen lassen sich aus einer Inschrift aus Papput (heutiges 
Tunesien) rekonstruieren (CIL 08, 24094). Für Weiteres siehe Wieacker (2006), S. 99; Schulz 
(1961), S.  124; Kunkel/Schermaier, 148, 156 f. Zu den Unsicherheiten der Datierung siehe 
Kunkel, S. 158.
 3 Lenel (1889), S. 317 f. (Iul. Pal. 1–3).
 4 Statt vieler siehe Voci, Bd. II, S. 688, der das Werk als Schrift „ove sono trattati casi che 
danno luogo a perplessità“ beschrieb und Wieacker (2006), S. 101, der von einem „Zeugnis  
für das theoretische und pädagogische Interesse des großen Reichsjuristen“ sprach.
 5 Spekulativ bleibt weiterhin, welche Absichten oder Interessen Julian, mit seiner Mono-
graphie verfolgt haben könnte. Unklar ebenso die zeitliche Einordnung in sein Gesamtwerk: 
Jugendwerk bei Buhl, S. 67, spätere Entstehung bei Mayer-Maly (1967), S. 150. Zum liber 
singularis siehe auch die in jüngster Zeit erschienen Publikationen von Armgardt (2013) und 
Ziliotto sowie aus philologischer Sicht De Ligt. Die im Herbstsemester 2012 an der rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich erstellte Magisterarbeit des Verfassers 
beschäftigte sich nicht nur mit dem Einfluss der Logik auf Julian, sondern stellte sein liber 
singu laris in den größeren Zusammenhang der Auflösung von Mehrdeutigkeit (ambiguitas), 
ein Thema, das sich namentlich in den Schriften Aristoteles’, der Stoiker und Galens nieder-
schlug. Eine geraffte Darstellung der Resultate findet sich in Winkler (2013).
 6 Miquel, S.  118: „Ich verstehe Axiomatik zunächst im Sinne Viehwegs, gehe also von 
einer Gegenüberstellung von Topik und Axiomatik aus“. 
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pretation römischer Juristenschriften Konzepte der antiken Logik heranzuziehen, 
ist vor dem breiteren Horizont der Frage nach dem Einfluss der griechischen Phi-
losophie auf die römische Jurisprudenz zu sehen. Als Spezialfall kann anschlie-
ßend die vertiefende Frage nach der Rolle einzelner Disziplinen wie der Rheto-
rik, der Logik oder der Mathematik als „Hilfsmittel“ gestellt werden. Ein Einfluss 
der griechischen Philosophie wird von der Forschung heute wohl mehrheitlich, 
wenn auch teilweise mit Einschränkungen anerkannt7. Schulz lehnte ihn dezi-
diert mit der prägnanten Formel ab, dass noch die klassische Periode „die Philo-
sophie den Philosophen“ überließ8. Bereits kontroverser diskutierte die Literatur 
den Einfluss und die Rolle der Rhetorik. Als Initialzündung darf Stroux’ Vortrag 
von 1933 genannt werden9. Stroux sah in der Rhetorik neben Grammatik und Phi-
losophie die „dritte Vermittlerin“ des griechischen Einflusses auf Auslegungs-
technik und Begriffsbildung der römischen Jurisprudenz10. Die Positionen blieben 
seither geteilt11. Hervorgehoben sei hier die Ansicht von Schulz, der einen klaren 
Unterschied zwischen den iurisprudentes auf der einen und den Gerichtsrednern 
auf der anderen Seite ausmachte, die sich ausgiebig bei den griechischen Rhetori-
kern bedienten12. Ebenso kontrovers wurde die Rolle der Logik beurteilt, wozu Jan   
Joerdens Bemerkung passt, dass die Logik noch heute für viele Juristen eine am-
bivalente Stellung innehalte13. Dabei scheint zuweilen die Besorgnis durch, die  
Logik würde den Spielraum zur freien Entscheidung einengen. Im Rahmen seiner 
groß angelegten und 1953 erstmals erschienenen Studie zur Topik in der Juris-
prudenz sprach Viehweg der Logik eine maßgebliche Rolle in der römischen Juris-
prudenz ab: „Nichts scheint in der Struktur des ius civile darauf hinzuweisen, dass 
etwa die Logik des Stoikers Chrysipp [..] im Spiele gewesen sei. Sie lag offensicht-
lich auf einer ganz anderen Ebene“14. Nach Viehweg war das römische Recht nicht 

 7 Stein (1966), S. 36 sieht Scaevola als ersten Juristen, bei dem ein deutlicher Einfluss der 
griechischen Philosophie feststellbar sei; vgl. seine Charakterisierung als „founding father of 
legal science“ bei Tuori, S. 22; Kaser (1970), S. 194 sieht eine in römischem Geist neu inter-
pretierte Übernahme griechischer Grundvorstellungen zum Wesen des Rechts und verweist 
auf die Orientierung der Schuljuristen am ius naturale bei sachlichen Vorgängen wie der 
Übergabe oder Ergreifung einer Sache, Sachverarbeitung, Sachvermischung oder zur Sklave-
rei (S. 204). Nach Jolowicz, S. 384 waren die Juristen mit den Grundzügen der griechischen 
Philosophie wohlbekannt, unterstützt durch den kosmopolitischen Zug des römischen Reiches 
(S. 419). Positiv auch Waldstein (1972), S. 239. Eher zurückhaltend Wieacker (2006), S. 44 und 
Kunkel/Schermaier, S. 128 ff.
 8 So Schulz (1961), S. 84 f. für die hellenistische und S. 159 für die klassische Periode.
 9 Vortrag auf dem Congresso internazionale di diritto romano in Rom 1933. 
 10 Stroux, S. 81 ff., S. 102. 
 11 Ablehnend Kunkel/Schermaier, S. 137. Unterstützend Wesel (1967) oder in neuerer Zeit 
Babusiaux (2011), S. 13 ff. mit weiteren Hinweisen.
 12 Schulz (1961), S. 86.
 13 Joerden, S. 1. Zu den allgemeinen Vorbehalten seitens der Fachdisziplinen gegenüber 
interdisziplinären Vorstellungen siehe Gabbay/Woods, S. 166 f. oder im Bezug auf Sozial-
wissenschaften und Rechtstheorie Luhmann (1999), S. 191 ff.
 14 Viehweg, S. 61. „Sie“ bezieht sich wohl auf die Struktur. Mit Verweis auf Miquels Arbeit 
von 1970 zu Recht kritisch Waldstein (1972), S. 245.
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von axiomatischem Systemdenken, sondern von einem topischen Einzelfallcha-
rakter geprägt. Die Axiomatik bestand für in im Ordnen der Begriffe nach ihren  
logischen Abhängigkeiten in einem deduktiven System15. Damit löste er die Frage 
der Logik von der Betrachtung der Argumentation einzelner Juristen ab, wie sie 
nach ihm Miquel verfolgte, und erweiterte sie zur schwierigen Frage nach der Na-
tur des römischen Rechts. Kritisch zu beurteilen ist, dass Viehweg teilweise von 
Begrifflichkeiten ausging, die durch ein modernes Verständnis geprägt sind und 
problematisch, wenn nicht gar inhaltsleer werden, wenn sie unbesehen und ohne 
kritische Distanz auf die antiken Verhältnisse angewendet werden16. Angesichts 
der Erkenntnisse Miquels und anderer zum liber singularis erscheint seine Aus-
sage zum Einfluss der stoischen Logik in der Schärfe ihrer Formulierung gar ver-
fehlt. Einen Einfluss bejahten neben Miquel auch Waldstein17 und Flume18, die mit 
der Untersuchung des Sprachgebrauchs von „consequens“ bzw. der Rechts figur 
des bedingten Rechtsgeschäfts wieder einen fokussierteren und stärker an den 
Quellen orientierten Blickwinkel wählten. Horak kritisierte bei beiden eine Ver-
wendung anachronistischer Modelle19 und zeigte sich insbesondere skeptisch ge-
genüber Vergleichen der Denkweise und Methode der römischen Juristen mit der 
Mathematik, wie sie sich in Savignys Formel vom „Rechnen mit Begriffen“20 oder 
bei Leibniz und dem frühen Jehring zeigten21. Die Fähigkeit zum logischen Den-
ken sei gewiss unentbehrlich, stelle für sich aber noch keine kreative Leistung dar. 
Vielmehr benötige ein großer Jurist heute wie zu Zeiten der Römer „ein waches 
Gefühl für die sozial relevanten Wertungen der Zeit“ und die Fertigkeit, Wertun-
gen in juristische Denkformen zu verfestigen und alte Rechtsformen mit neuem 
Geist auszufüllen22. Nicht die Gabe, logisch zu denken, erscheint als bewunderns-
wert, sondern die Innovationskraft. Die römische Jurisprudenz gewann ihren Ruf 
der Größe nicht dank logischen Denkens, sondern „weil sie den Standard mög-
licher Wissenschaftlichkeit schon vor zweitausend Jahren erreicht habe“23. Diese 
Einschätzung wird man grundsätzlich so stehen lassen können. Sie steht der An-
nahme eines genauer zu bestimmenden Einflusses der Logik auf die Jurisprudenz 
jedoch nicht im Wege. Für die anstehende Untersuchung besonders zu beachten 
sind aber einige seiner methodischen Anmerkungen: Dass es unmöglich sei, im 
einzelnen Fall zu entscheiden, ob eine Stelle „logisch“ ist oder nicht, dass es in den 
römischen Juristenschriften sowohl Beispiele als auch Gegenbeispiele für  logische 

 15 Viehweg, S. 77, 82.
 16 Ebenfalls kritisch Waldstein (1972), S. 244 und Wieacker (1955), S. 369. 
 17 Waldstein (1975).
 18 Flume (1975).
 19 Horak (1976), S. 29 f.
 20 Savigny, S. 28 f.
 21 Horak (1969), S. 297. Zu Leibniz’ Sicht der Mathematik als Vorbild aufgrund persön-
licher Präferenzen insbesondere S. 66 f. Vgl. Horak (1976), S. 35. Kritisch auch Schulz (1954), 
S. 24 (Fn. 71).
 22 Horak (1976), S. 32 f.
 23 Horak (1976), S. 29 f. und Horak (1969), S. 297.


